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rbeilenden Instruction, ohne Verzug und genau zu unterrichten haben, keineswegs auf-
gehoben; vielmehr hat es dabei auch fernerhin sein Bewenden.

C.)
Im Uibrigen werden, auf Verlangen der Partheien oder ihrer Anwälde, die zu

den in unmittelbaren Sachen allhier publicirten Urtheln gehorigen Entscheidungsgrunde
den, zu Ausbringung der Executorialien, in beglaubter Form ausgefertigten Urtheln als
Beilagen abschriftlich beigefugt werden.

Dresden, am 8Sten November 1828.

H. R. W. von Minckwitz.

Affigirt in der Appellation-Gerichts „Kanzlei,
den 26. November 1828.

Johann Ernst Erhardt, S. Johann Ernst Erhardt, S.

Ausgegeben zu Dresden, am gten December 1828.

Anmerkung. Oas d0 „segen sarke 32ste Stück der Gesetzsammlung, von S. 233 bis 512, wird nach-geliefert.


